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das Erzbistum Bamberg seines Patrons und Bistumsgründer  
gedacht. Neben den zahlreichen Veranstaltungen in dieser 
Zeit, gab es am Sonntag, 14.07.2024 die Möglichkeit, sich 
über die verschiedenen Einrichtungen und Verbände des 
Erzbistums Bamberg zu informieren. Diese waren mit Ständen 
und Aktionen am Domplatz vertreten. Am Sonntag startete 
bei strahlendem Sonnenschein das Fest mit einem 
Gottesdienst auf dem Vorplatz des Bamberger Doms. 
Zusammen mit den Ehrengästen, den Pfarrern und dem 
Erzbischof zogen die Verbände mit den Bannern in den 
Gottesdienst ein. Im Anschluss startete das bunte Programm 
an den zahlreichen Ständen auf dem Festgelände. Wir, der 
Kolpingwerk Diözesanverband Bamberg, waren mit dem 
Mitmach-Mobil vom KOLPING-Netzwerk für Geflüchtete 
vertreten. Hier konnten sich die Besucher/-innen über das 
Thema Flucht und Migration informieren, die Kinder ein Bild 
ausmalen, ein kindergerechtes Video zum Thema Flucht
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       Kinder 
Daniel und Judith, auch viele Freunde und 
Wegbegleiter: aus den Gemeinden, Verbänden und 
I  

d  
 

Feuerstein, vom Diakoniekereis 
und natürliche vom Kolpingwerk. Selbst Vertreter aus 
dem Partnerbistum Stetin waren gekommen. Burkhard 
Farrenkopf hat schon viele gegenseitige Jugendbesuche 
veranstaltet. Selbstverständlich hat das Kolpingbanner der 
Kolpingsfamilie Aschbach zusammen mit dem Banner 
der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) den Einzug 
in die Kirche angeführt.
Mit dabei waren der Diözesanjugendpfarrer Gerd Richard 
Neumeier, der Pfarrer von Schlüsselfeld, Wolfgang 
Dettenthaler und die Pastoralreferentin Petra Kleineisel, 
Diakon Adalbert Zink, Diakomandus Robert Körber, Pfarrer 
Kilian Kemmer, der Kolping-Diözesanpräses von Würzburg, 
Diakon Jens Johanni – später kam auch der Diözesanpräses von 
Erfurt Winfried Mucke – und sein Vorgänger als Diözesanpräses 
und Pfarrer Wilfried Wittmann aus Fürth. Hauptzelebrant und 
Prediger war der designierte Domkapitular, Pfarrer Albert 
Müller aus Burgwindheim. 

         
      

      
    W   

  ,    
        

      
      

      
       

       
        
      .  
        



Brief
 es        

        
       

 
 

 
 und ihre  

 

 2024
J  

 November 
 

 

  
     

      
       

 euch 

INFO
Brief

Wallfahr nach Marienweiher am 15. September
Auch in diesem Jahr steht die Wallfahrt nach Marienweihe 
wieder an. Dieses findet am 15. September 2024 unter 
dem Motto "Was ist der Mensch" statt. Informationen 
und die Einladung erfolgen separat. 



 

 

   

 

Staatsministerin Ulrike Scharf, MdL 

weitere stellvertretende Ministerpräsidentin 

 

 
 

Telefon: 

089 1261 -01 

E-Mail: 

Poststelle@stmas.bayern.de 

Internet: 

www.sozialministerium.bayern.de 

Adresse: 

Winzererstraße 9, 80797 München 

    

    

    

 

17. Juni 2024 

Pauschalvertrag mit der GEMA – Erweiterung 2024 

– aktuelle Informationen – 
 

Mit der Unterzeichnung des Pauschalvertrags mit der GEMA im vergangenen Jahr haben 

wir einen großen Schritt zur weiteren Stärkung des Ehrenamts in Bayern gemacht. Aus 

den gewonnenen Erkenntnissen des vergangenen Jahres haben wir nun gemeinsam mit 

der GEMA Anpassungen am Pauschalvertrag vorgenommen und diesen erweitert: mehr 

Nutzungsberechtigte – mehr Veranstaltungen – größere Veranstaltungsfläche. Dies 

kommt allen ehrenamtlich Engagierten in Bayern und allen Engagementbereichen zugute. 

 

Mehr Nutzungsberechtigte 

Es können jetzt alle Organisationen von dem Pauschalvertrag profitieren, die gemein-

nützige (§ 52 AO), mildtätige (§ 53 AO) oder kirchliche (§ 54 AO) Zwecke verfolgen (bis-

her nur eingetragene und gemeinnützige Vereine). Dies umfasst nun auch sowohl nicht 

eingetragene Vereine als auch Stiftungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und 

sonstige gemeinnützige Organisationen. 

 

Mehr Veranstaltungen „Vier für alle“ 

Es sind nunmehr vier (bisher zwei) Veranstaltungen pro Jahr kostenfrei. Dies gilt auch für 

rechtlich unselbständige Untergliederungen von Organisationen, sofern diese die allgemei-

nen Voraussetzungen des Pauschalvertrags erfüllen. 

 

Größere Veranstaltungsfläche 

Der Pauschalvertrag gilt für Veranstaltungen bis zu einer Fläche von bis zu 500 qm  

(bisher 300 qm). 

 

Diese Neuerungen und Erweiterungen gelten rückwirkend zum 1. Januar 2024: Auch 

bereits seit 1. Januar 2024 durchgeführte und bei der GEMA angemeldete Veranstaltun-

gen, welche die neuen Kriterien erfüllen, sind erfasst. 
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Damit sorgen wir für eine weitere finanzielle Entlastung in Höhe der übernommenen Ge-

bühren und gehen durch das leicht zu handhabende Online-Verfahren einen weiteren 

Schritt zur Entbürokratisierung und Digitalisierung. Wir schaffen bestmögliche Rah-

menbedingungen für das Ehrenamt in Bayern. 

 

Eckpunkte des neuen Pauschalvertrags mit der GEMA 

 Ehrenamtlich tätige und steuerbegünstigte (§§ 52 - 54 AO) Organisationen in Bayern 

sind berechtigt, ohne Zahlung von GEMA-Gebühren bis zu vier Veranstaltungen 

jährlich durchzuführen. Die Kosten übernimmt der Freistaat Bayern. 

 Umfasst sind: 

o Veranstaltungen mit Tonträgern und Livemusik 

o im Innen- und Außenbereich 

o auf einer Veranstaltungsfläche von bis zu 500 qm. 

 Die Veranstaltungen müssen kostenfrei sein, d.h. es darf kein Eintritt verlangt wer-

den (Spenden dürfen gesammelt werden). 

 Die Organisationen müssen lediglich 

o eine einmalige digitale Registrierung auf dem Portal der GEMA 

www.gema.de/portal sowie 

o die Anmeldung der Veranstaltungen vornehmen. 

 Auch mehrtägige Veranstaltungen sind umfasst. Es ist nur eine Anmeldung erforder-

lich. Wegen geltender Tarife entspricht jeder Tag einer Veranstaltung.  

 Bei allen Anmeldeschritten bietet die GEMA eine einfache Handhabung an. So kön-

nen wir eine echte Entlastung der Ehrenamtlichen von Bürokratie erreichen.  

 Weitere Informationen gibt es unter www.gema.de/de/musiknutzer/vereine-in-bayern 

und. www.stmas.bayern.de/ehrenamt/pauschalvertrag-gema/index.php  

 Auch Organisationen mit bestehenden Pauschalverträgen profitieren von dem ge-

schlossenen Pauschalvertrag des Freistaats Bayern in gleicher Weise wie alle anderen 

berechtigten Vereine.  

 Denn: Mit der Formel „Vier für alle“ decken wir alle berechtigten Organisationen Bay-

erns, die die Voraussetzungen erfüllen, ab. Sie alle können für Veranstaltungen, die 

nicht in ihren eigenen Pauschalverträgen enthalten sind, den bayerischen Pau-

schalvertrag nutzen. 

 Das vergangene Jahr hat gezeigt: Niemand geht leer aus! Das gesamte bayerische 

Ehrenamt profitiert von dem erzielten Vertragsabschluss! 

http://www.gema.de/portal
http://www.gema.de/de/musiknutzer/vereine-in-bayern



